
 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 

ich hoffe, Sie haben den Sommer mit Ihren  
Kindern zusammen in vollen Zügen 

genießen können und hatten  
eine erholsame Zeit! 

 
Wir sind am Montag gut in das neue Schuljahr gestartet. 

Am Dienstag haben wir in der Kulturscheune  
feierlich die neuen Fünftklässlerinnen  

und Fünftklässler aufgenommen. 
 

Gerne können Sie hier ein wenig 
mehr über die Einschulungsfeier lesen. 

https://www.fuldainfo.de/eichenzell-einschulung-2023-an-der-von-galen-schule/ 
 

https://www.osthessen-zeitung.de/einzelansicht/news/2023/september/gemeinsam-auf-zugreise-
einschulung-an-der-von-galen-schule-1.html 

 
https://www.eichenzell-aktuell.de/einzelansicht/news/2023/september/gemeinsam-auf-zugreise-einschulung-

an-der-von-galen-schule.html 
 
 

Nun hat uns der Alltag wieder und ich  
möchte Sie über einige Änderungen zum 

neuen Schuljahr informieren. 
 

Die wohl wichtigste Änderung betrifft 
die Klassenstufen 9 und 10 im Bereich der 

„Bildungssprache Deutsch“. 

 



 

 
Um die Schülerinnen und Schüler gezielt auf die  

Anforderungen in den Abschlussprüfungen vorzubereiten,  
wird ein einheitlicher Fehlerindex bei der Bewertung  

von schriftlichen Arbeiten in allen Unterrichtsfächern  
in den Jahrgangsstufen 9 und 10 der allgemeinbildenden  
Schulen eingeführt. Damit werden die Vergleichbarkeit  

und Transparenz in der Benotung der  
Rechtschreibleistungen gestärkt. 

 
In Arbeiten, in denen weniger als 100 Wörter im Gesamttext 

erreicht werden, sind Fehler anzustreichen und bei der  
Notenfestsetzung in angemessener Form zu berücksichtigen. 

Die Fehler dürfen die Note der Arbeit nicht um mehr 
als eine Zweidrittelnote verschlechtern. 

 
In Arbeiten in den Unterrichtsfächern, in denen über die  
gesamte Arbeit hinweg ein Textumfang von mindestens 
100 Wörtern erreicht wird, werden folgende Fehlerarten 

in schriftlichen Arbeiten jeweils als ganze Fehler 
gewertet: Rechtschreibfehler, Zeichensetzungsfehler, 

Grammatikfehler im engeren Sinne und Ausdrucksfehler. 
Flüchtigkeitsfehler (ausschließlich im Fall  

von fehlenden i-Punkten) werden lediglich markiert, 
aber nicht gezählt. 

 
Je nach Fehlerindex (Fehlerzahl x 100 : Zahl der Wörter) 

und Schulform wird dann eine Ein- oder  
eine Zweidrittelnote abgezogen.  

 
In den Jahrgangsstufen 5 bis 8 werden die bei den 

schriftlichen Arbeiten im Fach Deutsch, die keine Arbeiten 
zur Festigung der Rechtschreibsicherheit sind, und 

die in allen anderen Unterrichtsfächern festgestellten  
formalen Leistungen (hinsichtlich Grammatik,  

Rechtschreibung, Zeichensetzung u.a.) bei der  
Bewertung der Arbeit berücksichtigt. Sie dürfen jedoch 

die Note der Arbeit nicht um mehr als eine  
Zweidrittelnote verschlechtern. 

 
Weitere Informationen rund um die Bildungssprache Deutsch 
finden Sie auf der Seite des Hessischen Kultusministeriums: 

   
https://kultusministerium.hessen.de/unterricht/bildungssprache-deutsch 



 
Darüber hinaus möchte ich Ihnen gerne den Elternbrief  

des Hessischen Kultusministers weiterleiten.  
Sie finden ihn in der Anlage oder unter folgendem Link: 

 
Elternbrief zum Schuljahr 2023/2024 (hessen.de) 

 
Zum Schluss möchte ich Ihnen gerne noch mitteilen, 

dass wir kurzfristig für die Abschlussklassen (H9 und R10) 
im Fach Englisch einen Vorbereitungskurs 
auf die Abschlussprüfung anbieten können. 

Der Kurs findet dienstags in der 7. und 8. Stunde statt. 
 

Möchte Ihr Kind daran teilnehmen, so melden Sie es 
bitte über das Sekretariat per Mail an. 

poststelle.7667@schule.landkreis-fulda.de 
    

Darüber hinaus können wir für die Fächer Deutsch, 
Mathematik und Englisch für die Jahrgangsstufen 

5 bis 7 ebenfalls Förderkurse anbieten. 
Sollte Ihr Kind im letzten Schuljahr schwach 

ausreichende oder gar mangelhafte  
Leistungen in diesen Fächern erzielt haben, 

so ist der wöchentliche Besuch des Förderkurses 
dringend zu empfehlen. Die Einwahl ist für ein 

halbes Jahr verbindlich.  
 

Sollte sich Ihr Kind im Laufe des Schuljahres 
in den o.g. Fächern (Klassenstufen 5 bis 7) verschlechtern,  

so kann es auch während des laufenden Schuljahres 
in den Förderkurs aufgenommen werden. 

 
Wann dieser Unterricht stattfindet, entnehmen Sie 

bitte dem Ganztagsheft (Seite 6). 
Die Einwahl erfolgt digital. 

Ich wünsche Ihren Kindern 
ein erfolgreiches Schuljahr 2023 / 24. 

 
Herzliche Grüße 

Bianka Roth 
Schulleiterin 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sie erhalten diese E-Mail, da Sie sich damit einverstanden erklärt haben, 
den Newsletter der Von-Galen-Schule zu abonnieren. 

 
 

Impressum und Kontakt: 
Von-Galen-Schule Eichenzell, Munkenstraße 16, 36124 Eichenzell 

Telefon: 06659 618703-0, Fax: 06659 618703-201 
www.vgs-eichenzell.de 

poststelle.7667@schule.landkreis-fulda.de 
 
 

Für die Dauer des Newsletter-Abonnements wird Ihre E-Mail-Adresse gespeichert.  
Ihre E-Mail-Adresse wird entsprechend der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

vertraulich behandelt  
und nicht für andere Zwecke genutzt oder an Dritte weitergegeben. 
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